
2~Beiblatt Beiblatt ~~r Pa~)amentskorrespond~ 4 .. April 1952 

~!Ö~~~ 
\/ 

A n f' '! a~. b e a n t w 0 r tun g 

In Beantwortung einer Anfrage der AbgoG eis s 1 i n g e ~ und 

Genossen, betraffend Verstösse gegen bestehende Gesetze und Dienstvorschrif­

ten anläs sl.ioh von Pers onal verfügu::lgen be i de:n Öst erreioh:!.sr:lhen Bundes­

ba.hnen, teilt Bundesminister für Verkehr und ver:ltaatlichte Betriebe 

Dipl.-Ing~W a. 1 d b run n erfolgendes mit: 

In den in der Anfrag~ genannten Fällen si.nU. die bsstehenden Gesetze 

und Dienstvorschriften hinsichtlich der Besetzu~g von Dien!:!tposten nicht 

verletztworden~ 

Im Falle Dl'~Jesohek ist festz'J.stGlle:ll~ dass ne.:i.:'16 Ruhestandsversetzung 

aus faohlichen Granden bereits zu einel!l Zei tpunkt vorgesehen wu-:::d(~, als 

die Regelung, Ruhestandsversetzungen tunliehst erst bei Erreichung des ö5~ 

Lebensj ahres vorzunellmen, noch nidht arfo 19t. K::.l' ~ Di ase aus fachliohen 

Gründen zweckmässige Ruhestandsyerset zune deo Dr oJeschek war daher naoh den 

Bestimmungell der :für die Beamte!l der Öst errolchisehell Bu.:ndesoahnen geltenden 

Dienstordnung durchaus mög lieh; da Dr !,Jeschek; im 84" Lebensj ahr stehend, 

mit einer für die Ruhegenussbemessung am:echel1barel1 Dienstzeit von 45 Jahren 
, 

und ö Monaten bereits Anspruoh auf den 'Vollen R~.lhegen"J.ss erworben ha.tte. 

Einen Opferausweis hatte Dr .. Jesch-:k bis zu seine:::, Rl.lhestandsversetzung 

seiner Dienststelle nicht vorgelegt o 

Im Falle Dro Dutka ist zu bemerkeu 7 dass dieser gegenüber Dr~Dorn­

heim deswegen zurückgestellt werden musste, weil in Dr"Do:mheim ein 

fachlioh besonders geeigneter Beamter zur V0rfügu~g stand und dessen bisher 

innegehabter Dienstposten überdies eingespart werden kann" Dl'oDornheim 

wies für den Posten als Abteilungslei ter für Anschluss- und Gemeinschafts­

dienst deswegen eine bes ondere fachliche Qualifikat ion auf 1 weil. (;r mit· 

Erfolg viele Jahre im Bahnhofsdienst und in der Zentrale sowohl im Perso­

nal- als auch im kommerziellen und finanziellen Dienst verwendet worden 

ist und insbesondere die~e zwei letzten ·:;":;;l·...,,;,ndullgen bei. seiner Bewerbung 

um den gegenständlichen Post en bes onders wertvoll erschienstl. 

Dr. Dutka, welcher im Aussendienat und in der Zentrale erst seit 1945 

- und ,zwar im Personal ... und Rechtsdienst - -rerwendBt wurde, hat Dr.Dornheim 

gegemilber nicht in so weitgehende!n Mass\3 wertvolle Von,erwendungen für den 

gegenständlichen Posten auf'r.:uweisen", Übe?dies hat D:t' "Dorl1heim se::n 
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Hoc~&Ohulstu41um elt Jahre traher als DroDutka abgeschlos$en und verfügt 
über eine sieben Jahre lKngere Eisenbahndienstzeit. Er wurde schon seit 
1932 auf Booh,ohulposten im Zentraldienst verwendet. 

Dr.Du\kA hat als Inhaber einer Amtsbesoheinigung nach dem Opter­
rar.orgegesetz bereits eine weitestgehende Förderung erfahren, indem 
er aus darStellung eines Bahnhotbeamten heraus den Posten eines Sachwalters, 
sodanJl den eines Referenten und schliesslich den eine;s Abteilungsvorstandes 

bei der Bundesbahndirektion Innsbruck erhalten hat. Diese Postenverleihun­
gen an Dr.Dutka stellen eine ausserordentlich bevorzugte Behandlung dar, 

die eine neuerliche Bevorzugung gegenüber dem durch seine Vorverwendung 
faohlich besonders qualifizierten Dr.Dornhetm nicht gereohtfertigt er­

soheiaen 11ess. 
Es lagen demnach der Entscheidung über die Nachfolge nach Dr.Jeschek 

nlcht politi8ohe Gesiohtspunkte ,ugrunde. sondern es spielten lediglich 
taohlioheNotwendlgkeiten die aussohlaggebende Rolle. Die Entsoheidung 

steht mit den Gesetzen und Dienstvorsohriften im Einklang, da diese bei 
Poatenbesetzungen die faohlichen Voraussetzungen an die erste Stelle setzen. 

-.-.- .... -
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